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SCHULVEREINBARUNG 
(Bildungs- und Erziehungsvereinbarung gemäß Schulgesetz NRW,§42 Abs.5) 
  

zwischen Sonnenschule, Lange Malterse 18, 44795 Bochum, 

den Erziehungsberechtigen _____________________________________________ 

und dem Schüler ____________________________________________ 

 

LEITIDEE EINER GEMEINSCHAFT 

Eine Gemeinschaft ist eine soziale Gruppe, deren Mitglieder sich durch ein „Wir-

Gefühl“ miteinander verbunden fühlen. Somit stellt die Gemeinschaft ein 

Grundelement der Gesellschaft dar. 

In der Sonnenschule begegnen sich täglich ca. 200 Kinder.  

Die Sonnenschulkinder, ihre Eltern und das Schulteam tragen alle dazu bei, dass 

eine Gemeinschaft entsteht und dauerhaft bestehen bleibt, in der grundlegende 

Werte wie Toleranz, Wertschätzung, Zusammenarbeit, konstruktive Konfliktlösung, 

Rücksicht und Hilfsbereitschaft im Vordergrund stehen, so dass ein respektvoller 

Umgang miteinander, eine angenehme Atmosphäre und ein ungestörtes Lernen in 

einer ansprechenden Umgebung möglich sind. 

 

 

DREI SÄULEN DER GEMEINSCHAFT 

Das Team der Sonnenschule 

• sorgt für eine ansprechende und sichere Lernumgebung. 

• ist Vorbild durch positives, motivierendes und konsequentes Verhalten. 

• fördert und fordert das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler durch die Einhaltung der geltenden Schulordnung und der 

vereinbarten Klasseregeln. 

• verstärkt und lobt positives Verhalten von Schülerinnen und Schülern. 

• setzt bei Missachten von Schulordnung und Klassenregeln angemessene 

pädagogische Maßnahmen ein gemäß der Maßnahmenpyramide (siehe 

Erzieherische Maßnahmen). 
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Sonnenschüler 

• zeigen respektvolles und rücksichtsvolles Verhalten Mitschülern und 

Erwachsenen gegenüber. 

• gehen pflicht- und verantwortungsbewusst mit den ihnen übertragenen 

Aufgaben(bereichen)sowie eigenem und fremdem Eigentum um. 

• halten die Schulordnung und die Klassenregeln ein (siehe unten). 

• akzeptieren und befolgen erzieherische Maßnahmen bei Fehlverhalten. 

 

Erziehungsberechtigte 

• haben die Möglichkeit, über die Mitwirkungsorgane an der Entwicklung der 

Bildungs- und Erziehungsarbeit mitzuwirken. 

• unterstützen durch ihre Vorbildfunktion die Lehrkräfte bei ihrer pädagogischen 

und erzieherischen Arbeit (siehe „Verantwortlichkeiten von 

Erziehungsberechtigten“). 

• loben positives Sozialverhalten ihres Kindes. 

• unterstützen ihr Kind bei der Einhaltung der Schulordnung und der 

Klassenregeln. 

• unterstützen ihr Kind bei der Befolgung erzieherischer Maßnahmen bei 

Missachtung des schulischen Regelwerks. 

 

 

SCHULORDNUNG UND KLASSENREGELN 

Damit eine Gemeinschaft wächst und möglichst reibungslos funktionieren kann, 

braucht sie einen Orientierungsrahmen, der Verlässlichkeit, Sicherheit, Freiräume 

und auch Grenzen setzt. 

Die Schulordnung der Sonnenschule bietet eine solche Orientierung und gilt für alle 

großen und kleinen Menschen, die sich in der Sonnenschule aufhalten. Die 

Schulordnung ist ebenso für den Aufenthalt in der Betreuung nach dem Unterricht 

gültig, da die OGS ein Teil der Sonnenschule ist.  

Die vereinbarten Klassenregeln sind in allen Klassen einheitlich und verbindlich und 

gelten unabhängig davon, ob der Unterricht von der Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in, 

Lehramtsanwärter/in, Praktikant/in oder anderem Lehrpersonal (z.B. Lehrkräfte der 

Musikschule) erteilt wird. 
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SCHULORDNUNG 
 

WIR SIND EINE GEMEINSCHAFT!  
 

ICH TRAGE DAZU BEI, DASS  
SICH JEDER IN UNSERER SCHULE SICHER UND WOHL FÜHLEN KANN: 

1. Ich bin freundlich und tue niemandem mit Worten und Taten 

weh. 

2. Ich spiele fair und lasse andere mitspielen. 

3. Ich spiele vor dem Unterricht leise in der Klasse.  

4. Ich gehe im Treppenhaus rechts und überhole nicht. 
 
ICH TRAGE DAZU BEI, DASS  
IN UNSERER SCHULE JEDER UNGESTÖRT LERNEN KANN: 

5. Ich gehe langsam und leise durch das Schulgebäude. 

6. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

7. Ich habe immer alle Schulmaterialien dabei. 
 
ICH TRAGE DAZU BEI, DASS  
ES IN UNSERER SCHULE SCHÖN AUSSIEHT: 

8. Ich halte  Fußböden, Wände und Toiletten sauber. 

9. Ich gehe ordentlich mit dem Schuleigentum um. 

10. Ich halte Ordnung in der Garderobe und schließe die 

Schranktüren. 

11. Ich werfe den Abfall in den Mülleimer. 

12. Ich gehe achtsam mit der Natur auf dem Schulhof um. 
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Klassenregeln 

1. Ich melde mich.  

2. Ich höre anderen gut zu.  

3. Ich höre auf die Anweisungen der Lehrer.  

4. Nach dem Stillesignal bin ich sofort leise.  

5. Ich achte auf Flüsterlautstärke.  

6. Ich helfe anderen und lasse mir helfen.  

7. Ich frühstücke an meinem Platz.  

8. Ich halte den Klassenraum sauber.  

9. Ich gehe achtsam mit dem Spielzeug um.  
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VERANTWORTLICHKEITEN VON ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

Auch wenn sich Erziehungsberechtigte im Gegensatz zu ihren Kindern nicht 

regelmäßig in der Sonnenschule aufhalten, so nehmen sie doch einen 

entscheidenden Einfluss darauf, dass der Schulalltag reibungslos verläuft. 

Aus der Sicht der Erziehungsberechtigten sollten folgende Punkte eine 

Selbstverständlichkeit sein: 

• Ich sorge dafür, dass mein Kind pünktlich  

zum Unterricht erscheint. 

• Ich sorge dafür, dass mein Kind täglich  

ein gesundes Schulfrühstück dabei hat. 

• Mein Kind statte ich mit den notwendigen Unterrichtsmaterialien aus. 

• Fehltage entschuldige ich wie im Schulgesetz vorgesehen.  

(Unentschuldigte Stunden und Tage werden auf dem Zeugnis eingetragen.) 

• Ich schaue täglich in die Postmappe und das Hausaufgabenheft meines 

Kindes.  

• Auf Elternbriefe gebe ich fristgerecht Rückmeldung. 

• Ich überprüfe täglich die Hausaufgaben1 meines Kindes auf 

Vollständigkeit. (Schulgesetz §42 Absatz 3 und 4) 

• Während der Schulzeit meines Kindes (Unterrichts- und ggf. 

Betreuungszeit) bin ich bzw. mindestens eine andere von mir benannte 

Person bei Notfällen jederzeit telefonisch erreichbar (gesetzl. 

Elternpflicht). Jegliche Änderung entsprechender Telefonnummern teile 

ich unverzüglich mit. 

• Ich besuche möglichst regelmäßig schulische Veranstaltungen (z.B. 

Klassenpflegschaft, Informationsveranstaltungen) sowie informiere mich 

regelmäßig über den Leistungs- und Entwicklungsstand meines Kindes 

(Elternsprechtage, individuelle Gesprächstermine). 

                                            
1 Fehlende Hausaufgaben sind nicht erbrachte Leistungen und grundsätzlich nachzuarbeiten. Die 
Erziehungsberechtigen werden im Falle von mehrfach (mind. dreimal) nicht erledigten Hausaufgaben 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. 
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Ordnungsmaßnahmen 

(Schulgesetz §53 Abs. 3) 

Gespräch mit der Schulleitung 

Gespräch mit den Eltern 

„Denkzettel“ bei wiederholtem Verstoß gegen geltende 

Regel(n) sowie Mitteilung an die Eltern  

Einzelgespräch der Lehrkraft mit der Schülerin / dem Schüler 

Lob- und Warnsystem: Regelampel und Smiley-Tafel 

ERZIEHERISCHE MAßNAHMEN UND KONSEQUENZEN BEI REGELVERSTÖßEN 

Im täglichen Umgang miteinander geht es grundsätzlich zunächst darum, positives 

Sozialverhalten hervorzuheben und durch Lob und Anerkennung zu verstärken. 

Erzieherische Maßnahmen zielen drauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein 

Fehlverhalten durch Einsicht bewusst zu machen, die Schülerinnen und Schüler in 

ihrer Verantwortung für das Funktionieren einer Gemeinschaft zu stärken und sie zu 

einem positiven Sozialverhalten zurückzuführen. 

Sie Schülerinnen und Schüler sollen aber auch erkennen, dass Regelverstöße 

notwendigerweise Konsequenzen nach sich ziehen. Die Konsequenzen bei 

Fehlverhalten werden in der Klasse ebenso wie die Schulordnung und die 

Klassenregeln ausführlich besprochen. 

Die Maßnahmenpyramide verdeutlicht die Reihenfolge, in der erzieherische 

Maßnahmen zur Anwendung kommen: 

 

                         Maßnahmenpyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage: Schulordnung und Klassenregeln 
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WIEDERGUTMACHUNG 

Ein Regelverstoß verursacht ein Unrecht oder einen Schaden, der das Gleichgewicht 

der Gemeinschaft stört. Die Wiedergutmachung sorgt dafür, dass die Folgen des 

Fehlverhaltens beseitigt bzw. abgemildert werden oder dass eine Entschädigung 

geleistet werden soll. 

Je nach Fehlverhalten wird eine passende Form der Wiedergutmachung ausgewählt: 

• Entschuldigung (mündlich, bildhaft oder schriftlich) 

• „Denkzettel“: schriftliche Arbeit, die inhaltlich auf die Auseinandersetzung mit 

dem Regelverstoß abzielt 

• Verrichten einer Arbeit, die der geschädigten Person oder der Schul- bzw. 

Klassengemeinschaft zu Gute kommt (z.B. Schulhofdienst, außerordentliche 

Dienste in der Klasse, …) 

• Ausgleich eines Schadens (z.B. durch Reinigungsleistung, Ersatz eines 

beschädigten Gegenstandes, Leisten eines finanziellen Beitrages, …) 

 

 

_____________________________ 
Datum, Unterschrift der Schulleitung 
 

 

Ich habe die Schulvereinbarung zur Kenntnis genommen. Ich werde mein Kind bei 

der Einhaltung der Schulordnung und der Klassenregeln unterstützen und kenne die 

Konsequenzen bei Regelverstößen.  

______________________________________  
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Ich habe die Schulordnung und die Klassenregeln verstanden und werde sie 

einhalten.  

_______________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 


